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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.01.2018 

Geschäftszahl 

Ro 2017/06/0033 

Rechtssatz 

Im Verfahren nach dem Krnt GrundstücksteilungsG 1985 sind die einschlägigen Normen des Zivilrechtes zu 
beachten, sodass mit Hilfe der zivilrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten die für eine Bewilligungsfähigkeit 
einer beabsichtigten Teilung erforderlichen Voraussetzungen hinsichtlich der Verbindung mit einer öffentlichen 
Fahrstraße geschaffen werden müssten (vgl. VwGH 23.2.1993, 92/05/0284). 


